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Herzlich willkommen 
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

 
Nach einem intensiven April mit Anlässen zum Fusionsprojekt und zu Tempo 30 steht nun 
im Mai noch die übliche Gemeindeversammlung auf dem Programm. 
 
Es gilt, drei Bauabrechnungen und die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen. 
 
Nachdem ich im GemeindeInfo vom April berichtet habe, dass das Jahr 2019 als Pla-
nungsjahr in die Geschichte eingehen wird, möchten wir Sie im Infoteil über die diversen 
Planungsstände informieren. 
 
Anschliessend haben Sie die Möglichkeit, das Wort für Anliegen und Fragen von allge-
meinem Interesse zu ergreifen oder sich beim anschliessend offerierten Apéro an interes-
santen Gesprächen und Diskussionen zu beteiligen. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  

 

 

Hansruedi Jucker 

Gemeindepräsident 
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Einladung 
 
zur Gemeindeversammlung 
Mittwoch, 22. Mai 2019, 19:30 Uhr 
Löwensaal Andelfingen 
 
Traktanden 

 

 

1. Genehmigung Kreditabrechnung zur Strassen- und Werksanierung «Landstrasse» 

 

2. Genehmigung Kreditabrechnung zu den Aus- und Umbauten im Wohn- und Pflege-

zentrum Rosengarten 

 

3. Genehmigung Kreditabrechnung zur Strassen- und Werksanierung «Felsen-

hofstrasse» und zum Ausbau des Fernwärmenetzes im Dorfkern 

 

4. Genehmigung Jahresrechnung 2018 

 

Aktuelle Informationen des Gemeinderates 

 

 

Die Akten zu den Geschäften können ab Mittwoch, 8. Mai 2019 auf der Gemeindeverwal-

tung Andelfingen während den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

Andelfingen, 24. April 2019 

 

 

Gemeinderat Andelfingen 

 

 

Hansruedi Jucker Patrick Waespi 

Präsident Schreiber 
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Genehmigung Kreditabrechnung Strassen- und Werksanie-
rung «Landstrasse» 
 
Antrag an die Gemeindeversammlung 
 

1. Genehmigung der Kreditabrechnung zur Strassen- und Werksanierung «Land-

strasse» mit Totalkosten von Fr. 482'277.90 (inkl. MwSt.) 
 
 
 
Weisung Gemeinderat 
 

Mit Beschluss vom 29. November 2017 genehmigte die Gemeindeversammlung einen 

Kredit in der Höhe von Fr. 520'000.00 für die Strassen- und Werksanierung «Land-

strasse».  

 

Die Erneuerungsarbeiten wurden im Jahr 2018 durchgeführt und abgeschlossen. Sie ver-

liefen erwartungsgemäss und ohne nennenswerte Probleme.  

 

Das mit der Projektierung und Bauleitung beauftragte Ingenieurbüro Ingesa AG aus An-

delfingen legte mit Datum vom 6. März 2019 die Baukostenabrechnung vor. Die Kosten-

zusammenstellung stimmt mit den Zahlen der Finanzbuchhaltung überein.  

 

 

Kostenübersicht 

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt (Beträge in Fr., inkl. MwSt.): 

 

 

 Kredit Bauabrechnung 

 

Gemeindestrassen, inkl. Beleuchtung  440'000.00 377'644.10 

Abwasser 30'000.00 37'304.10 

Elektrizitätswerk Andelfingen 50'000.00 67'329.70 

 

Total Kosten 520'000.00 482'277.90 

Kreditunterschreitung  -37'722.10 
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Empfehlung Gemeinderat 
 

Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung zur Strassen- und Werksanierung «Land-

strasse» an seiner Sitzung vom 12. März 2019 geprüft und für korrekt befunden. Er emp-

fiehlt der Gemeindeversammlung, die Kreditabrechnung zu genehmigen. 

 
 
Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 
 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungs-

prüfungskommission noch aus. Der Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum vor-

liegenden Geschäft wird spätestens zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der 

Website www.andelfingen.ch veröffentlicht. 
 
  



7

 

  

Genehmigung Kreditabrechnung Aus- und Umbauten im 
Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten Kleinandelfingen 
 
Antrag an die Gemeindeversammlung 
 

1. Genehmigung der Kreditabrechnung der Aus- und Umbauten im Wohn- und Pflege-

zentrum Rosengarten Kleinandelfingen mit Totalkosten von Fr. 1'901'726.61 (inkl. 

MwSt.) 
 
 
 
Weisung Gemeinderat 
 

Am 27. November 2016 bewilligten die an die Urne gerufenen Stimmberechtigten der 

Verbandsgemeinden des Fürsorgezweckverbands Andelfingen einen Kredit von  

Fr. 1'950'000 für Aus- und Umbauten im Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten in Klein-

andelfingen.  

 

Der Start zu den Bauarbeiten erfolgte am 14. August 2017. Die Arbeiten verliefen wunsch-

gemäss und konnten am 31. Oktober 2018 vollendet werden.  

 

Am 29. Januar 2019 legte das vom Fürsorgeverband beauftragte Architekturbüro Roost 

aus Kleinandelfingen die detaillierte Bauabrechnung zum Aus- und Umbau vor.  

 
 
Kostenübersicht 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt (Beträge in Fr., inkl. MwSt.): 

 

 Kredit Bauabrechnung 

 

Schlussabrechnung 1'720'000.00 1'614'226.65 

Rundungsdifferenz zur Zahlung Fürsorgeverband  -0.04 

Kosten Betriebsausfall und Mehrkosten Betrieb 230'000.00 287'500.00 

 

Total Kosten 1'950'000.00 1'901'726.61 

Kreditunterschreitung  -48'273.39 

 

Kostenanteil Gemeinde Andelfingen 782'582.00 775'568.70 
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Abschied Fürsorgezweckverband Andelfingen 
 

Mit Beschluss vom 12. Februar 2019 verabschiedete die Fürsorgebehörde Andelfingen 

die von Architekt Severin Roost aus Kleinandelfingen erstellte Bauabrechnung. Die Exe-

kutive des Fürsorgezweckverbands beantragt den Verbandsgemeinden, die Abrechnung 

zu genehmigen.  

 

Die für die Kontrolle der Kreditabrechnung zuständige Rechnungsprüfungskommission 

Kleinandelfingen empfiehlt mit Schreiben vom 27. März 2019 die Genehmigung des Ge-

schäfts.  
 

 
Empfehlung Gemeinderat 

 

Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung zu den getätigten Aus- und Umbauten im 

Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten geprüft und für korrekt befunden. Gestützt auf 

§ 112 des Gemeindegesetzes bedarf die vorliegende Kreditabrechnung der Genehmigung 

durch die Gemeindeversammlung von Adlikon, Andelfingen, Humlikon und Kleinandel-

fingen. Er empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen. 
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Genehmigung Kreditabrechnung Strassen- und Werksanie-
rung «Felsenhofstrasse» und Ausbau des Fernwärmenetzes 
im Dorfkern 
 
Antrag an die Gemeindeversammlung 
 

1. Genehmigung der Kreditabrechnung zur Strassen- und Werksanierung «Felsen-

hofstrasse» und zum Ausbau des Fernwärmenetzes im Dorfkern mit Totalkosten von  

Fr. 1'083'231.26 (inkl. MwSt.) 
 
 
 
Weisung Gemeinderat 
 

Mit Beschluss vom 29. November 2017 genehmigte die Gemeindeversammlung einen 

Kredit in der Höhe von Fr. 951'247.00 für den Ausbau des Fernwärmenetzes im Dorfkern 

sowie für die Strassen- und Werksanierung «Felsenhofstrasse».  

 

Die entsprechenden Bauarbeiten wurden im Jahr 2018 durchgeführt und abgeschlossen. 

 

Das mit der Projektierung und Bauleitung beauftragte Ingenieurbüro bhateam ingeni-

eure ag aus Frauenfeld legte mit Datum vom 8. März 2019 die Baukostenabrechnung vor. 

Die Kostenzusammenstellung stimmt mit den Zahlen der Finanzbuchhaltung überein.  

 

 

Kostenübersicht 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt (Beträge in Fr., inkl. MwSt.): 

 

 Kredit Bauabrechnung 

 

Gemeindestrassen 167'534.00 249'752.40 

Fernwärme 542'993.00 476'361.98 

Elektrizitätswerk Andelfingen 220'472.00 270'007.80 

Wasserversorgung 20'248.00 32'884.29 

Abwasserbeseitigung 0 54'224.79 

Zusatzkredit vom 31.07.2018 (Kompetenz Gemeinderat) 26'000.00 

Total Kosten 977'247.00 1'083'231.26 

Kreditüberschreitung  105'984.26 

  (+10.8%) 
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Die Mehrkosten werden wie folgt begründet:  

 

Gemeindestrassen 

 Zusätzliche Flächen asphaltiert auf der Felsenhofstrasse, in der Schlossgasse 

und der Strehlgasse 

 Zusätzlich Verbundsteine gelegt in der Burgstrasse 

 Zusätzlich neue Entwässerung für die Burgstrasse realisiert (inkl. neue 

Schächte)  

 Diverse Strassen- und Belagsabschlüsse zu anderen Strassenabschnitten zu-

gunsten einer längeren Werterhaltung optimiert 

 

Elektrizitätswerk Andelfingen 

 Ursprünglich nicht geplante Umlegung des Schlaufschachts bei der Trafosta-

tion «Halde» vorgenommen 

 Nicht geplante Mehrlängen in der Thurtal- und in der Obermühlestrasse 

 Teilweise schwieriger Untergrund (Fels) im Tiefbau 

 

Wasserversorgung 

 Erneuerung Wasserversorgung in der Felsenhofstrasse aufgrund der herr-

schenden Verhältnisse (eingedolter Mühlebachkanal, Fernwärmeleitungen, 

Stromkabel etc.) aufwändiger als gedacht 

 

Abwasserbeseitigung 

 Zusätzliche Kanalisation in der Burgstrasse erneuert. Inliner-Sanierung auf-

grund des schlechten Zustands der Leitung nicht möglich, Leitung musste er-

setzt werden 
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Empfehlung Gemeinderat 

 

Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung zum Ausbau des Fernwärmenetzes im Dorfkern 

sowie für die Strassen- und Werksanierung «Felsenhofstrasse» an seiner Sitzung vom  

26. März 2019 geprüft und für korrekt befunden.  

 

Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass die Komplexität der ausgeführten Erweite-

rungs- und Sanierungsarbeiten, aber auch die im alten Dorfkern herrschenden, engen 

und schwierigen Verhältnisse bei der Projektierung und Kostenschätzung unterschätzt 

wurden. Die entstandenen Mehrkosten sind unschön, die Gründe dafür aber ausgewiesen 

und nachvollziehbar.  

 

Er empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Kreditabrechnung zu genehmigen.  
 
 

 
Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 
 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungs-

prüfungskommission noch aus. Der Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum vor-

liegenden Geschäft wird spätestens zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der 

Website www.andelfingen.ch veröffentlicht. 
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Genehmigung Jahresrechnung 2018 
 
Antrag an die Gemeindeversammlung 
 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Andelfingen: 

 

 Erfolgsrechnung Aufwand Fr. 13'427'148.11 

   Ertrag Fr. 14'993'755.52 

   Ertragsüberschuss Fr. 1'566'607.41 

 

 Investitionsrechnung Ausgaben Fr. 3'459'310.86 

 Verwaltungsvermögen Einnahmen Fr. 110'793.20 

   Nettoinvestitionen VV Fr. 3'348'517.66 

 

 Investitionsrechnung Ausgaben Fr. 515’062.60 

 Finanzvermögen  Einnahmen Fr. 347'723.60 

   Nettoinvestitionen FV Fr. 167'339.00 

 

 Bilanz Bilanzsumme Fr. 44'630'702.22 
 
 
 
Weisung Gemeinderat 
 

1. Überblick: Verbesserte Erträge und anhaltende Investitionen 

 

Die Gemeinde blickt auf ein finanziell erfolgreiches 2018 zurück. Starke Steuererträge 

und ein einmaliger Buchgewinn aus dem Verkauf eines Grundstücks sowie Ausgabendis-

ziplin sorgten für ein um 1.5 Millionen Franken besseres Ergebnis als budgetiert. Die ge-

planten, umfangreichen Investitionen in die Erneuerung und Modernisierung der kom-

munalen Infrastruktur wurden grösstenteils realisiert – teilweise zu tieferen Kosten als 

angenommen. Trotz eines weiterhin ansprechenden Cashflows können die künftigen In-

vestitionen nicht selber finanziert werden. Im Mai wurde darum ein Darlehen über 3 Mil-

lionen Franken aufgenommen. Bei einem Zinssatz von 0.2% ist der Preis der Neuver-

schuldung annehmbar. Die Fremdverschuldung der Gemeinde beläuft sich nun auf 7 Mil-

lionen Franken. 
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2. Erfolgsrechnung  

 

Sowohl bei den juristischen als auch bei den natürlichen Personen fielen die Steuerer-

träge massiv höher aus als angenommen (+ Fr. 812'000). Bereits im Spätherbst 2017 

zeichnete sich ab, dass bei der Budgetierung die Annahmen zum Steuerjahr 2018 zu kon-

servativ ausgefallen waren. Aufgrund der einzuhaltenden Fristen konnte daran aber 

nichts mehr geändert werden. Kontinuierlich wurden in den letzten Jahren auch die Er-

tragserwartungen bei den Grundstückgewinnsteuern erhöht. Trotzdem wurden diese 

stets aufs Neue übertroffen. So auch im abgelaufenen Jahr. Im Vergleich zum Budget 

wurden im Zuge des Liegenschaftenhandels in der Gemeinde Fr. 278'000 mehr einge-

nommen. Schliesslich spülte der Verkauf des Gemeindewalds «Inseln» an den Kanton Zü-

rich Fr. 348'000 in die Kasse. Mit Blick auf das Reporting ein klassischer «Einmaleffekt», 

der zudem nicht budgetiert war. Kostenseitig kann – zumindest mit Blick auf den Ge-

samtaufwand – von einer Punktlandung gesprochen werden.  

 

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushalts 

In Fr., gerundet; «Umwelt u. Raumordnung» sowie «Volkswirtschaft» ohne Ergebnisse der Werke 

 2018 Budget 2018 Abweichung 

Allgemeine Verwaltung 836’613 839’500 -2’887 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 405’831 508'800 -102’969 

Kultur 439'284 445'200 -5’916 

Gesundheit 663'737 633'100 30’637 

Soziale Sicherheit 905'422 926'700 -21’278 

Verkehr 780’252 708'800 71’452 

Umweltschutz und Raumordnung 177'885 185'800 -7’915 

Volkswirtschaft -98'974 -58'200 -40’774 

Total Aufwand 4'110’050 4'189’700 -79’650 

 

 

Nettoertrag aus Finanzen und Steuern (Steuerhaushalt) 

In Fr., gerundet 

 2018 Budget 2018 Abweichung 

Allgemeine Gemeindesteuern 3'985'384 3'173’600 811’784 

Sondersteuern 488'149 210'000 278’149 

Finanz- und Lastenausgleich 732'270 731'300 970 

Gewinn aus Waldverkauf 347'724 0 347’724 

Zinsen, Liegenschaften, Diverses 123’131 75'600 47’531 

Total Ertrag 5'676'658 4'190'500 1'486’158 
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Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt) 

In Fr., gerundet 

  Spezialfinanzierung 

 2018 Budget 2018 per 31.12.2018*) 

Wasserwerk -2’258 -42’500 2'645’205 

Abwasserbeseitigung  -212'448 -167'100 2'373’583 

Abfallwirtschaft 21'117 24'000 383’473 

EW Andelfingen, Netzbetrieb -156'294 -87'900 5'568’135 

EW Andelfingen, Energiehandel 24'224 21’300 424’718 

Fernwärme 45’177 26'600 716’762 
*) Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2018 nach Ergebnisverbuchung 

 

3. Investitionsrechnung 

 

Das Jahr 2018 geht als «Baustellenjahr» in die Geschichte dieser Gemeinde ein. Niemals 

zuvor hat die Kommune in einem Jahr mehr Geld investiert als im abgelaufenen. Niemals 

zuvor hat es mehr Verkehrsumleitungen, Bauarbeiter und schwere Maschinen im Dorf 

gehabt. Geplant waren Ausgaben zugunsten des Verwaltungsvermögens von fast 3.8 

Millionen Franken, tatsächlich flossen rund Fr. 3'348’500 in die Erneuerung und Moderni-

sierung der öffentlichen Infrastruktur. Dass der Betrag tiefer ausfiel als budgetiert, hat 

auch damit zu tun, dass ein Teil der im 2018 geplanten Investitionen erst im Verlauf des 

aktuellen Jahres abgeschlossen werden können. All diese Investitionen waren in jeder 

Hinsicht ein «Hosenlupf». Für die Bevölkerung, die betroffenen Anwohner, die zuständi-

gen Gemeinderäte und die Gemeindearbeiter. Und, last but not least, natürlich auch fi-

nanziell.  

 

Nettoinvestitionen nach Bereichen 

In Fr., gerundet 

 2018 Budget 2018 Abweichung 

Allgemeine Verwaltung 170’432 200’000 -29’568 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 17’455 0 17’455 

Kultur 76’950 56’700 20’250 

Gesundheit 255’497 265’300 -9’803 

Soziale Sicherheit 0 0 0 

Verkehr 1'060’317 1'619’000 -558’683 

Umweltschutz und Raumordnung 875’592 810’800 64’792 

Volkswirtschaft 892’276 846’000 46’276 

Finanzvermögen 167’399 -240'000 407’399 

Nettoinvestitionen 3'515’918 3'557’800 -41’882 
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4. Bilanz 

 

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Wesentliche Treiber hierfür 

waren die getätigten Investitionen, welche das Anlagevermögen erhöht haben, und na-

türlich der satte Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung. Da die Investitionen nicht alle-

samt mit eigenen Mitteln finanziert werden konnten, musste sich die Gemeinde in der 

Berichtsperiode um zusätzliche 3 Millionen Franken verschulden. Die langfristigen Ver-

bindlichkeiten (Darlehen) belaufen sich jetzt auf 7 Millionen Franken. Nach Gewinnver-

buchung beträgt das Eigenkapital nun Fr. 15'396'548.16.  

 

5. Weitere Informationen 

 

Neu publizieren wir die vollständige Jahresrechnung auf unserer Website www.andelfin-

gen.ch. Wie gewohnt wird die Jahresrechnung aber auch zwei Wochen vor der Gemein-

deversammlung in der Gemeindeverwaltung aufgelegt. In der Jahresrechnung finden Sie 

sämtliche Details zum abgelaufenen Rechnungsjahr sowie ausführliche Erläuterungen zu 

Abweichungen im Vergleich zum Budget. Im Anhang zu dieser Weisung sind weiterhin 

verschiedene Zusammenfassungen aus der Rechnung ersichtlich. Und schliesslich stehen 

wir Ihnen an der Gemeindeversammlung gerne für Fragen zur Verfügung.  

 

 
Empfehlung Gemeinderat 
 

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 an seiner Sitzung vom 26. März 2019 ge-

prüft und für richtig befunden. Er empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrech-

nung 2018 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen.  

 

Weitere Details zur Jahresrechnung finden Sie ab Seite 16. 

 
 

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 
 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungs-

prüfungskommission noch aus. Der Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum vor-

liegenden Geschäft wird spätestens zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der 

Website www.andelfingen.ch veröffentlicht. 
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Rechtliche Hinweise 
 
Das Protokoll liegt ab Dienstag nach der Versammlung während den ordentlichen Öff-

nungszeiten auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen auf und ist von den Stimmenzäh-

lern innert 6 Tagen zu prüfen und zu unterzeichnen. Anschliessend liegt das Protokoll den 

Stimmberechtigten zur Einsicht auf. 

 
Allfällige Beanstandungen bezüglich der Versammlungsführung müssen sofort vorge-

bracht werden. Verfahrensfehler können im Beschwerdeverfahren nur geltend gemacht 

werden, wenn sie in der Versammlung selbst gerügt wurden. 

 

 

Rekursfristen 
 
Gegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat An-

delfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen:  

 
- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen 

schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a und § 22 Abs. 1 
VRG),  

 
- innert 30 Tagen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Fest-

stellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung 
schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 und § 22 
Abs. 1 VRG) 

 
- und im Übrigen wegen Verletzungen von übergeordnetem Recht innert 30 Tagen 

schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit d i.V.m. §19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 
Abs. 2 und § 22 Abs. 1 VRG). 

 

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechts-

sachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aus-

sichtslos ist. 

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefoch-

tene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 

Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversamm-

lung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten 

Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 VRG). 
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